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Regeln für die Förderung von Projekten „DMi-Aktiv”
§ 1. Ziele des Projekts
Ziel des Projekts „DMi-Aktiv“ ist:
· die Stärkung der deutschen Sprache, Kultur und Identität,
· die Förderung der deutschen Sprache,
· die Entwicklung kreativer Initiativen zugunsten der deutschen Minderheit in Polen,
· die Erhöhung des gesellschaftlichen Engagements der deutschen Gemeinschaft,
· die Stärkung der generationenübergreifenden Zusammenarbeit,
· die Aktivierung von Kindern und Jugendlichen der deutschen Minderheit,
· die Belebung der Projektarbeit innerhalb der Strukturen der deutschen Minderheit,
· die Steigerung des ehrenamtlichen Engagements im Umfeld der deutschen Minderheit.
§ 2. Projektumfang
1. Im Rahmen des Projekts „DMi-Aktiv“ werden finanziert:
· Initiativen, die bisher mit Mitteln des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland über die Konsulate realisiert wurden,
· neue, kreative Projekte, die mit den Zielen des Programms übereinstimmen.
2. Anträge auf Förderung können Organisationen der deutschen Minderheit stellen.
Der DFK sowie die Gemeinde- und Kreisstrukturen reichen ihren Antrag direkt bei dem VDG ein. Im Falle der Gewährung einer Förderung wird der Vertrag mit der Hauptvorstand der Organisation geschlossen.
3. Im Rahmen des Projekts können u. a. folgende Maßnahmen zugunsten der deutschen Minderheit durchgeführt werden:
· Konzerte,
· Seminare,
· Diskussionsveranstaltungen und Kongresse,
· Gedenkveranstaltungen,
· Ausstellungen,
· Präsentationen (z. B. von Musik- oder Theatergruppen),
· Publikationen,
· sonstige Projekte zur Pflege der kulturellen und sprachlichen Identität der deutschen Minderheit.
4. Die Projekte können folgende Form haben:
· einmalige Veranstaltungen,
· Veranstaltungsreihen (z. B. eine Reihe von Treffen zur Geschichte der deutschen Minderheit in einer bestimmten Gemeinde).
§ 3. Ausschlüsse von der Förderung
Im Rahmen des Projekts „DMi-Aktiv“ werden nicht gefördert:
· Ausflüge,
· Sprachkurse (diese werden im Rahmen des Projekts LernRAUM.pl umgesetzt),
· Büroausstattung, Anschaffung von Geräten, Druckerpatronen sowie laufende Verwaltungs- und Bürokosten,
· Renovierungs- und Bauarbeiten,
· politische Tätigkeit,
· Erstattung von Kreditkosten sowie Ausgaben, die vor Vertragsabschluss entstanden sind,
· Projekte, die mit Mitteln des BMI im Rahmen anderer Programme oder Projekte (im Rahmen von u. a. Belebung der Begegnungsstätten, Maibaum, Martinstag, Herbstfeste, Weihnachtsfeier, Weihnachtskonzerte und Märkte) gefördert werden. Doppelfinanzierung aus derselben Quelle ist ausgeschlossen.
§ 5. Antragsfrist
1. [bookmark: _GoBack]Die Antragsfrist wird durch den VDG bekannt gegeben und läuft bis zum 7.04.2026.
2. Die Anträge sind elektronisch an folgende E-Mail-Adresse einzureichen:
dmiaktiv@vdg.pl
3. Sollten die Mittel nicht vollständig ausgeschöpft werden, kann der VDG einen zusätzlichen Antragsaufruf zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen.
4. Die Einreichung eines Antrags bedeutet nicht automatisch die Gewährung einer Förderung.
5. Verspätet eingereichte, unvollständige Anträge, deren Veranstaltungen zu einem anderen als dem angegebenen Termin geplant sind, ohne Eigen- und Drittmittel, werden nicht berücksichtigt.
§ 6. Bewertung der Anträge
1. Die Anträge werden von einer Kommission bewertet, die sich zusammensetzt aus:
· dem Projektkoordinator,
· einem Vertreter von SVmDA,
· einem Mitarbeiter des VDG.
2. Bei der Bewertung werden berücksichtigt:
· der inhaltliche Wert des Projekts,
· dessen Nutzen für die deutsche Minderheit,
· die Angemessenheit der geplanten Ausgaben,
· die Übereinstimmung mit dieser Förderordnung.
3. Die Kommission behält sich das Recht vor, Rücksprache mit dem Antragsteller zu halten.
4. Der Fördergeber kann einen niedrigeren Betrag als den beantragten bewilligen.
5. Im Falle einer negativen Entscheidung besteht kein Rechtsmittel.
6. Die Antragsteller werden innerhalb von 30 Tagen nach Ende der Antragsfrist über das Ergebnis informiert.
7. Bei einer größeren Anzahl von Anträgen als der vorgesehenen Anzahl von Veranstaltungen behält sich der Verband das Recht vor:
· eine Reserveliste für Projekte zu erstellen;
· Gewährung einer geringeren Zuwendung als beantragt;
· Anträge von Organisationen abzulehnen, die innerhalb der festgelegten Frist keine Abrechnung für andere aus Mitteln des BMI geförderte Projekte vorgelegt haben oder bei denen wesentliche finanzielle Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden;
· Anträge mit einer sehr allgemeinen Programmbeschreibung ohne eindeutige kulturelle oder sprachliche Komponente, die für die deutsche Minderheit von Nutzen ist, abzulehnen;
· eine ausgewogene Vertretung der Regionen sicherzustellen.
§ 7. Projektlaufzeit
Die Projekte können im Zeitraum vom 15. April 2026 bis zum 30. November 2026 durchgeführt werden.
§ 8. Formale Anforderungen
1. Jeder Antrag muss ein Projektprogramm enthalten.
2. Die Fördersumme kann zwischen 3.200,00 PLN und 12.600,00 PLN liegen.
3. Anträge mit einer Fördersumme bis 3.200,00 PLN sind im Rahmen des Programms Begegnungsstättenarbeit einzureichen.
4. Anträge unterhalb von 3.200,00 PLN erfordern eine vorherige Konsultation mit dem Projektkoordinator.
5. Die Förderung deckt ausschließlich die im Antrag geplanten und ausgewiesenen Ausgaben ab.
6. Der Antragsteller kann Umschichtungen zwischen den im Kostenplan vorgesehenen Ausgaben bis zu 20 % vornehmen, mit Ausnahme der Honorarkosten. Diese sowie größere Umschichtungen bedürfen der Zustimmung des VDG (Projektkoordinator).
§ 9. Förderfähige Kosten
Im Rahmen des Projekts können u. a. finanziert werden:
· Verpflegung pro Tag: 117,60 PLN, davon:
· Frühstück: 23,52 PLN (20 % des Tagesbetrags),
· Mittagessen: 47,04 PLN (40 %),
· Abendessen: 47,04 PLN (40 %),
· Honorare gemäß dem gültigen Tariffblatt: https://vdg.pl/wnioski-wzory-dokumentow/,
· Übernachtungen von Referenten / Vortragenden mit Frühstück bei Konferenzen gemäß BMI-Sätzen: bis zu 520,00 PLN pro Nacht,
· Raummiete (nur bei fehlender eigener Infrastruktur).
§ 10. Organisation der Projekte
1. Die Projekte sollen möglichst lokal umgesetzt werden, vorzugsweise in den Räumlichkeiten der jeweiligen DFK-Gruppe oder Organisation.
2. Es wird empfohlen, mit Gemeindeverwaltungen oder anderen lokalen Partnern zusammenzuarbeiten, um Räumlichkeiten kostenfrei nutzen zu können.
§ 11. Eigen- oder Drittmittel
1. Der Antragsteller ist verpflichtet, einen Eigen- oder Drittmittelanteil in Höhe von mindestens 15 % des Projektwertes einzubringen.
2. Der Eigen- oder Drittmittelanteil muss durch eine Rechnung, Quittung oder einen Kassenbon mit der Steuernummer (NIP) des Antragstellers belegt werden.
3. Ein positiver Einfluss auf die Bewertung des Projekts ergibt sich auch aus nicht-finanziellen Beiträgen, insbesondere aus dem Engagement und der ehrenamtlichen Arbeit der Mitglieder der Organisation.
§ 12. Preisangebote
Bei Einzelkosten, die 3.200,00 PLN überschreiten, sind dem Antrag drei Angebote für die jeweilige Dienstleistung oder das Produkt beizufügen.
§ 13. Auszahlung der Förderung
1. Die Förderung wird auf das im Antrag angegebene Konto der Organisation überwiesen.
2. 70 % der Fördersumme werden nach Unterzeichnung des Vertrags ausgezahlt, die restlichen 30 % nach ordnungsgemäßer Abrechnung des Projekts.
§ 14. Dokumentation der Ausgaben
1. Alle Ausgaben müssen durch Rechnungen, Quittungen mit NIP-Nummer belegt werden.
2. Die Belege müssen auf die Daten der antragstellenden Organisation ausgestellt sein.
3. Auf den Belegen müssen Mengenangaben und Einzelpreise ausgewiesen sein.
4. Die Ausgaben dürfen spätestens am Tag der Projektdurchführung getätigt werden (bei langfristigen Projekten: am letzten Projekttag).
§ 15. Projektabrechnung
1. Die Projektabrechnung ist innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss des Projekts einzureichen (das genaue Datum wird im Vertrag festgelegt).
2. Die Nichteinhaltung der Frist kann zur Rückforderung der Förderung führen.
3. Für die Abrechnung sind erforderlich:
· Buchhaltungsunterlagen zur Bestätigung der Ausgaben,
· der unterzeichnete Förderantrag,
· Teilnehmerliste,
· 2–3 Fotos von der Projektdurchführung,
· Sachbericht in deutscher Sprache,
· weitere Unterlagen zur Bestätigung der ordnungsgemäßen Projektumsetzung.
§ 16. Öffentlichkeitsarbeit und Information über die Finanzierung
1. Der Antragsteller ist verpflichtet, das Projekt in den sozialen Medien sowie in der lokalen Presse zu bewerben.
2. In allen Werbe-, Informationsmaterialien und bei Kontakten mit den Medien ist folgende Information über die Finanzierung anzugeben:
Projekt został sfinansowany za pośrednictwem VDG ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec.
Dieses Projekt wurde über den VDG mit Mitteln des Bundesministeriums des Innern der Bundesrepublik Deutschland gefördert.
§ 17. Kontrolle
Der VDG behält sich das Recht vor, eine unangekündigte Kontrolle der Projektdurchführung durchzuführen.
§ 18. Sonstige Bestimmungen
In allen Angelegenheiten, die nicht durch diese Förderordnung geregelt sind, gelten die allgemeinen Richtlinien des BMI:
https://vdg.pl/wnioski-wzory-dokumentow/
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